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Auszug aus der 

K U N D M A C H U N G 

der Gemeinderatsbeschlüsse vom 15. Dezember 2020 
 
 

1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls 
vom 03. November 2020 

 
Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt einstimmig das Protokoll der Gemeinderats-
sitzung vom 03. November 2020. 
 
 

2. Mittelfristige Finanzplan 2021 
 
Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt mit Stimmenmehrheit den „Mittelfristigen 
Finanzplan“ für das Haushaltsjahr 2021. 
 
 

3. Eröffnungsbilanz 2020 
 
Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt mit Stimmenmehrheit die Eröffnungsbilanz 
2020. 
 
 

4. VS Tadten – EDV-Ausstattung - Wartungsvereinbarung 
 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Fa. Computer Gerald Köck 
GmbH aus Hainburg an der Donau mit der Wartung und Betreuung der 
Computeranlage in der Volksschule Tadten, inklusive der Workstations und Tablets mit 
einem Betrag von € 195,00 exkl. MwSt. pro Jahr zu beauftragen. 
 
 

5. Gemeinde Tadten Infrastruktur KG – Voranschlag 2021 
 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Budget 2021 für die Verein 
zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Gemeinde Tadten und Co KG mit 
folgenden Summen: 
 
Einnahmen    € 40.300,00 
Ausgaben     € 40.300,00 
Überschuss/Abgang  €          0,00 
 
 



6. Gemeinde Tadten Infrastruktur KG – Mittelfristiger Finanzplan 2021 
 
Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den „Mittelfristigen Finanzplan“ für 
das Haushaltsjahr 2021. 
 
 

7. Gemeinde Tadten Infrastruktur KG – Jahresabschluss 2019 
 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Jahresabschluss 2019 für die 
Verein zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Gemeinde Tadten und Co 
KG. Der in der Bilanz ausgewiesene Bilanzgewinn beträgt € 523,67. Gemäß § 10 des 
Gesellschaftervertrages, der die Verteilung des Bilanzgewinnes vorsieht, wird eine 
Gewinnthesaurierung in der Höhe von € 523,67 vorgenommen. Hiermit wird 
beschlossen, dass eine Übertragung des Bilanzgewinnes zur Wiederauffüllung von 
Verlusten dient. 
 
 

8. Vereinsförderung 2021 
a, UFC Tadten 
b, Musik- und Kulturverein Tadten 
c, Tennisverein Tadten 
d, Bogenschützenverein Tadten 
e, Theaterverein Tadten 
g, Elternverein der Volksschule Tadten 
h, Seniorenbund  
i, Pensionistenverband 

 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Vereinen und Organisationen 
folgende Subventionen für das Jahr 2021 nach erfolgter Antragstellung auszubezahlen: 

a, UFC Tadten      €  9.000,-- 
b, Tennisverein Tadten     €  4.500,-- 
c, Musik- und Kulturverein Tadten   €  4.500,-- 
d, Bogenschützenverein Tadten    €     900,-- 
e, Theaterverein Tadten     €     900,-- 
g, Elternverein der Volksschule    €     730,-- 
h, Pensionisten      €     400,-- 
i, Senioren       €     400,-- 

 
Für die Verwendung der Subvention ist bis zum Jahresende ein Nachweis zu 
erbringen. 
 
 

9. Kläranlage Tadten - Klärschlammentsorgung 
 
Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Werkvertrag, abgeschlossen 
zwischen der Gemeinde Tadten und Hr. Michael GRIEMANN, Tadten, Obere 
Hauptstraße 13, welcher zur Entsorgung des Klärschlammes der Kläranlage Tadten 
vereinbart wird. Der Werkvertrag ist dieser Niederschrift als Beilage A angeschlossen 
und bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Niederschrift. 



 
10. Gemeindekindergarten Tadten – Entwicklungskonzept 

für das Kindergartenjahr 2021 
 
Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt einstimmig das Entwicklungskonzept und die 
Bedarfserhebung für den Gemeindekindergarten Tadten für das Jahr 2021. 
 
 

11. Starebekämpfung 2021 – Verordnung 
Amt der Bgld. Landesregierung – Antrag 

 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, beim Amt der Burgenländischen 
Landesregierung um Zulassung der Vertreibung der Stare durch Schüsse (durch 
Weingartenhüter) entsprechend dem Bgld. Pflanzenschutzgesetz 2003 anzusuchen. 
 
 


